
     Antrag auf die Benutzung 
     der Mehrzweckhalle Aitrach 

 
 
 
Veranstalter     
        Name 
 
      
        Anschrift 
 
      
        Telefonnummer 
 
 
Art der Veranstaltung     __________________________________ 
 
 
 
Veranstaltungstag    
 
 
 
Veranstaltungsdauer      Beginn:   Ende: 
 
 
 
Gewünschter Aufbauzeitpunkt  Tag:    Uhrzeit: 
 
 
 
Öffentliche Veranstaltung     ja  
 
private/        ja 
vereinsinterne Veranstaltung 
  
 
 
Benötigte                          Mehrzweckhalle mit Küche, Bühne, Foyer, (500,00 €*)   
Räumlichkeiten               

   Foyer mit Küche (150,00 €*) 
              
       Versammlungsraum mit Küche (150,00 €*) 
 
       Kellerbar (90,00 €*)       
 
                Kegelbahn mit Kegelbahnküche (35,00 €*) 
           

(*Privatpersonen) 

bitte wenden 



 
Voraussichtliche Besucherzahl  ___________ Personen 
 
 
 
Antrag auf Gestattung nach GastG    ja     nein 
(erforderlich bei öffentlichen  
Veranstaltungen mit Alkoholausschank)  
 
Falls ja: Art der Bewirtung    __________________________ 
(Schank- und Speisewirtschaft,  
Barbetrieb usw.) 
 
 
Werden Biertischgarnituren     ja     nein 
zur Bestuhlung verwendet?  
 
 

erhöhte Brandgefahr durch 
z. B. Einsatz von Pyrotechnik oder     ja     nein 
offenem Feuer, leicht entzündliche Materialien  
auf der Bühne, usw.; (Einfache Dekoration mit  

Teelichtern, ist damit nicht gemeint)? 
 

 

 

 
Soll die Endreinigung durch     ja     nein 
unsere Reinigungsfirma durch- 
geführt werden? Dazu ist eine  

Sicherheitsleistung in Höhe von 300,00 € 

bei der Gemeinde zu hinterlegen. Die 

Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem 
Reinigungsaufwand 

 

 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
Hinweis: 
 

 Am auf die Veranstaltung folgenden Tag findet, sofern mit dem Hausmeister kein 

anderer Termin vereinbart wurde, regelmäßig um 12.00 Uhr die Abnahme durch den 

Hausmeister statt. Die Reinigung der vermieteten Räume hat bis spätestens zu 

diesem Zeitpunkt zu erfolgen (Naßreinigung, einschließlich WCs, Küche und sonstiger 

Nebenräume). Es muß sichergestellt sein, daß für eventuell notwendig werdende 

Nachreinigungsarbeiten bei der Abnahme genügend Helfer vor Ort sind.  


